EUROPASTADT
* TRAUNREUT

e,

SITZUNGSNIEDERSCHRIFT

Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses

Beschlussorgan Bauausschuss
Sitzungstag Mittwoch, 12.11.2025
Beginn 16:00 Uhr

Ende 16:05 Uhr

A. Ladung der Mitglieder des Beschlussorgans

Der Vorsitzende eroffnete die Sitzung und stellte fest, dass alle Mitglieder ordnungsgemaf
geladen wurden. Einwdnde dagegen wurden nicht vorgetragen.

Anwesend
Vorsitz

Name Bemerkung
Hans-Peter Dangschat

Mitglieder

Name Bemerkung

Andrea Haslwanter Vertretung fiir: Glinther Dorfhuber
Alexander Gruber ab 16:03 Uhr

Johann Jobst

Veronika Lauber
Michael Mollner
Paul Obermeier
Markus Schupfner
Christian Stoib
Adolf Trenker
Josef Winkler

Abwesend

Mitglieder

Name Bemerkung
Giinther Dorfhuber entschulidgt
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B. Beschlussfahigkeit des Beschlussorgans

Der Vorsitzende stellte die Beschlussfahigkeit des Gremiums fest und erkundigte sich nach

Einwanden gegen die Tagesordnung. Es wurden keine Einwdnde vorgetragen.

C. Tagesordnung

I. Offentlicher Sitzungsteil

TOP

1

11

1.2

2.1

Betreff

Angelegenheiten, die beschlieflend behandelt werden

Antrag auf Erteilung der sanierungsrechtlichen
Genehmigung zur Nutzungsanderung von Verkaufsraumen
in eine Stickerei mit Textilveredelung und Versand - und
Verkaufsraumen und Betrieb eines Cafes auf den
Grundstiicken FI.Nr. 536/170, 536/334 und 536117, Gemarkung
Traunreut (Kantstr. 7)

Bekanntgabe in nichtoffentlicher Sitzung gefasster
Beschliisse gemafs Art. 52 Abs. 3 GO i.V.m. § 22 Abs. 3 der
Geschéftsordnung fiir den Stadtrat

Angelegenheiten, die vorberatend behandelt werden

Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 13 "Heiligkreuz Eglsee"
der Stadt Trostberg;
Stellungnahme als Nachbargemeinde gem. { 4 Abs. 1 BauGB
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D. Beschliisse

I. Offentlicher Sitzungsteil

Zul
Angelegenheiten, die beschlieflend behandelt werden

Zu1lil

Antrag auf Erteilung der sanierungsrechtlichen Genehmigung zur Nutzungsanderung von
Verkaufsraumen in eine Stickerei mit Textilveredelung und Versand - und Verkaufsraumen
und Betrieb eines Cafes auf den Grundstiicken FI.Nr. 536/170, 536/334 und 536117,
Gemarkung Traunreut (Kantstr. 7)

Vorlagenummer: 2025/067

Die Antragstellerin beantragt die sanierungsrechtliche Genehmigung fiir die
Nutzungsanderung von Verkaufsrdumen in eine Stickerei mit Textilveredelung und Versand-
und Verkaufsraumen und Betrieb eines Cafes.

Das Vorhaben befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs der Sanierungssatzung
,Stadtkern“.

Es handelt sich um eine sanierungsrechtlich genehmigungspflichtige Nutzungsanderung im
Sinne des { 144 Abs. 1 Nr. 1 BauGB.

Eine sanierungsrechtliche Genehmigung (§ 145 BauGB) ist zu erteilen, wenn das Vorhaben
den Zielen und Zwecken der Sanierung nicht zuwiderlauft.

Das Vorhaben widerspricht nicht den Zielen und Zwecken der Sanierung.

Hinweis:
Fiir das Vorhaben wurde bereits eine Genehmigungsfreistellung am 08.10.2025 erteilt (Art. 58
BayBO).

Beschluss:

Die sanierungsrechtliche Genehmigung fiir die Nutzungsanderung von Verkaufsraumen in
eine Stickerei mit Textilveredelung und Versand- und Verkaufsraumen und Betrieb eines
Cafes auf den Grundstlicken FI.Nr. 536/170, 536/334 und 536/117, Gemarkung Traunreut wird
erteilt (§ 145 Abs. 1 BauGB).

Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 10
Fir den Beschluss: 10
Gegen den Beschluss: 0
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Zu1l.2
Bekanntgabe in nichtoffentlicher Sitzung gefasster Beschliisse gemaf Art. 52 Abs. 3 GO
i.v.m. § 22 Abs. 3 der Geschiftsordnung fiir den Stadtrat

- Keine Bekanntgabe erfolgt. -

Zu?2
Angelegenheiten, die vorberatend behandelt werden

Zu2.1
Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 13 "Heiligkreuz Eglsee" der Stadt Trostberg;
Stellungnahme als Nachbargemeinde gem. {§ 4 Abs. 1 BauGB

Vorlagenummer: 2025/083

Der Bauausschuss der Stadt Trostberg hat in seiner Sitzung vom 15.07.2024 die friihzeitige
Auslegung fiir die Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 13 , Heiligkreuz
Eglsee“, im Bereich der Grundstiicke Fl.-Nrn. 1903/Teil, 1903/4, 1907, 1908, 1909, 1910, 1914/Teil
und 1915/Teil, Gemarkung Heiligkreuz, Flurweg beschlossen.

Anlass der Planung:

Der Bebauungsplan ,,Heiligkreuz - Eglsee“ dient der Schaffung von dringend notwendigem
Wohnraum in der Stadt Trostberg. So soll das bestehende Wohngebiet ,Eglsee“ in Richtung
Westen erweitert werden, um den erforderlichen Wohnungs- und Siedlungsentwicklungs-
raum fiir die ndchsten Jahrzehnte bzgl. der Bevdlkerungsprognosen abzudecken.

Grundlage der Ausweisung des im Flachennutzungsplan bereits ausgewiesenen
Wohngebietes (WA) nach § 4 BauNVO ist die stetige Nachfrage einheimischer junger Familien
nach Wohn- und Arbeitsraum. Unter zu Grundelegung des { 1 Abs. 3 und 5 BauGB wird damit
der stadtebaulichen Entwicklung und Ordnung, sowie der Verantwortung gegeniiber
zukiinftiger Generationen Rechnung getragen.

Ziel der Planung:

Das stddtebaulich und griinordnerische Ziel dieses Bebauungsplanes ist im Rahmen einer
geordneten stadtebaulichen Entwicklung die Schaffung von dringend notwendigem
Wohnraum in der Stadt Trostberg unter Beriicksichtigung griinordnerischen Belange. Ziel
dieses Bebauungsplanes ist es, Wohn-raum fiir die Bevélkerung unter Beriicksichtigung eines
knappen Flachen-angebots und Vermeidung unnoétiger Versiegelung von Boden zu schaffen.
Deshalb soll dieser Bebauungsplan dem Wohnen dienen.

Geltungsbereich:
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mm mm Geltungsbereich Auszug Flidchennutzungsplan / ohne MaBstab

Beschlussempfehlung:

Seitens der Stadt Traunreut werden zur 6ffentlichen Auslegung des Planentwurfes zur
Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 13 ,Heiligkreuz Eglsee” im Bereich der Grundstticke Fl.-
Nrn. 1903/Teil, 1903/4, 1907, 1908, 1909, 1910, 1914/Teil und 1915/Teil, Gemarkung Heiligkreuz,
Flurweg i.d.F. von 17.10.2025 keine Anregungen vorgebracht.

Abstimmungsergebnis:

Anwesend: 11
Fiir den Beschluss: 11
Gegen den Beschluss: 0
STADT TRAUNREUT

Vorsitzender Schriftfilhrung

Hans-Peter Dangschat
Erster Blrgermeister

Andrea Koppenwallner
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	Der Vorsitzende stellte die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest und erkundigte sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung. Es wurden keine Einwände vorgetragen.

